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Verordnung
 

über die Berufsausbildung
 

zum Maschinen- und Anlagenführer/
 

zur Maschinen- und Anlagenführerin

Vom 27.  April  2004
 

(BGBl. I S. 647 vom 30.  April  2004)

zuletzt geändert durch Artikel  2 der Verordnung zur Neuordnung 
der Berufsausbildung zum Verfahrensmechaniker für Kunststoff- 

und Kautschuktechnik und zur Verfahrensmechanikerin für 
Kunststoff- und Kautschuktechnik

Vom 14.  Juni  2023
 

(BGBl. 2023 I Nr. 151, S. 45 vom 19.  Juni  2023)

Auf Grund des § 25 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 Satz  1 des Berufsbildungsgesetzes vom 
14.  August  1969 (BGBI. I S. 1112), der zuletzt durch Artikel  184 Nr. 1 der Verordnung vom 
25.  November  2003 (BGBI. I S. 2304) geändert worden ist, verordnet das Bundesministe­
rium für Wirtschaft und Arbeit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und 
Forschung:

§ 1
Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes

Der Ausbildungsberuf Maschinen- und Anlagenführer/Maschinen- und Anlagenführerin wird 
staatlich anerkannt.

§ 2
Ausbildungsdauer

Die Ausbildung dauert zwei Jahre.

§ 3
Zielsetzung der Berufsausbildung

Die in dieser Verordnung genannten Fertigkeiten und Kenntnisse sollen bezogen auf Ar­
beits- und Geschäftsprozesse vermittelt werden. Sie sollen so vermittelt werden, dass die 
Auszubildenden zur Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit im Sinne von § 1 
Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes befähigt werden, die insbesondere selbständiges Pla­
nen, Durchführen und Kontrollieren sowie das Handeln im betrieblichen Gesamtzusammen­
hang einschließt. Diese in Satz  2 beschriebene Befähigung ist auch in den Prüfungen nach 
den §§ 8 und 9 nachzuweisen.
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§ 4
Ausbildungsberufsbild

Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kennt­
nisse:

1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht,

2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes,

3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,

4. Umweltschutz,

5. Zuordnen und Handhaben von Werk-, Betriebs- und Hilfsstoffen,

6. Betriebliche und technische Kommunikation,

7. Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen,

8. Prüfen,

9. Branchenspezifische Fertigungstechniken,

10. Steuerungs- und Regelungstechnik,

11. Einrichten und Bedienen von Produktionsanlagen,

12. Steuern des Materialflusses,

13. Warten und Inspizieren von Maschinen und Anlagen,

14. Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen.

§ 5
Ausbildungsrahmenplan

Die in § 4 genannten Fertigkeiten und Kenntnisse sollen unter Berücksichtigung der Schwer­
punkte Metall- und Kunststofftechnik, Textiltechnik, Textilveredelung, Lebensmitteltechnik, 
Druckweiter- und Papierverarbeitung nach der in der Anlage enthaltenen Anleitung zur sach­
lichen und zeitlichen Gliederung der Berufsausbildung (Ausbildungsrahmenplan) vermittelt 
werden. Eine von dem Ausbildungsrahmenplan abweichende sachliche und zeitliche Gliede­
rung des Ausbildungsinhaltes ist insbesondere zulässig, soweit betriebspraktische Beson­
derheiten die Abweichung erfordern.

§ 6
Ausbildungsplan

Die Ausbildenden haben unter Zugrundelegung des Ausbildungsrahmenplanes für die Aus­
zubildenden einen Ausbildungsplan zu erstellen.

§ 7
Berichtsheft

Die Auszubildenden haben ein Berichtsheft in Form eines Ausbildungsnachweises zu führen. 
Ihnen ist Gelegenheit zu geben, das Berichtsheft während der Ausbildungszeit zu führen. Die 
Ausbildenden haben das Berichtsheft regelmäßig durchzusehen.
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§ 8
Zwischenprüfung

(1)     Zur Ermittlung des Ausbildungsstandes ist eine Zwischenprüfung durchzuführen. Sie 
soll zu Beginn des zweiten Ausbildungsjahres stattfinden.

(2)     Die Zwischenprüfung erstreckt sich auf die in der Anlage für das erste Ausbildungsjahr 
aufgeführten Fertigkeiten und Kenntnisse sowie auf den im Berufsschulunterricht entspre­
chend dem Rahmenlehrplan zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung 
wesentlich ist.

(3)     Der Prüfling soll in insgesamt höchstens drei Stunden eine praktische Aufgabe durch­
führen sowie in insgesamt höchstens 60 Minuten Aufgaben, die im Zusammenhang mit der 
praktischen Aufgabe stehen, schriftlich bearbeiten. Hierfür kommt schwerpunktorientiert 
insbesondere in Betracht:

1. Positionieren von Maschinenelementen,

2. Vorbereiten von Maschinen und Anlagen für die Produktion oder

3. Einstellen und Kontrollieren von Maschinen- und Anlagenelementen sowie Zusatzein­
richtungen.

Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er Arbeitsschritte planen, Arbeitsmittel anwenden, tech­
nische Unterlagen nutzen sowie den Sicherheits- und Gesundheitsschutz bei der Arbeit und 
den Umweltschutz berücksichtigen kann.

§ 9
Abschlussprüfung

(1)     Die Abschlussprüfung erstreckt sich auf die in der Anlage aufgeführten Fertigkeiten und 
Kenntnisse sowie auf den im Berufsschulunterricht vermittelten Lehrstoff, soweit er für die 
Berufsausbildung wesentlich ist.

(2)     Der Prüfling soll im praktischen Teil der Prüfung in höchstens sieben Stunden bis zu zwei 
praktische Aufgaben durchführen. Hierfür kommen insbesondere in Betracht:

1. Einrichten, Inbetriebnehmen und Bedienen einer Maschine oder Anlage,

2. Umrüsten, Inbetriebnehmen und Bedienen einer Maschine oder Anlage oder

3. Durchführen einer vorbeugenden Instandsetzung einschließlich der Inbetriebnahme.

Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er Arbeitsabläufe planen, Werkzeuge, Betriebs- und Hilfs­
stoffe festlegen, Messungen durchführen, technische Unterlagen nutzen, Prozesse steuern, 
Qualitätsprüfungen, Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit 
sowie zum Umweltschutz durchführen kann. Bei der Aufgabenstellung ist der Ausbildungs­
schwerpunkt nach § 4 Abs. 1 zu berücksichtigen.

(3)     Der schriftliche Teil der Prüfung umfasst die Prüfungsbereiche:

1. Produktionstechnik,

2. Produktionsplanung sowie

3. Wirtschafts- und Sozialkunde.
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In den Prüfungsbereichen Produktionstechnik und Produktionsplanung kommen Aufgaben, 
die sich auf praxisbezogene Fälle beziehen sollen, insbesondere aus folgenden Gebieten in 
Betracht:

1. Schwerpunkt Metall- und Kunststofftechnik:

1.1 im Prüfungsbereich Produktionstechnik:

a) technische Unterlagen,

b) Werkstoffe,

c) Werkzeuge,

d) Funktion von Maschinen und Anlagen,

e) Prüfverfahren und Prüfmittel,

f) Fertigungstechniken;

1.2 im Prüfungsbereich Produktionsplanung:

a) Arbeitsschritte,

b) Qualitätssicherung,

c) vorbeugende Instandhaltung,

d) Produktionsanlagen,

e) Übergabeprotokoll;

2. Schwerpunkt Textiltechnik:

2.1. im Prüfungsbereich Produktionstechnik:

a) Rohstoffe, Zwischen- und Endprodukte,

b) Produktionsverfahren, Prozessabläufe,

c) Funktion von Maschinen und Anlagen,

d) prozess- und leistungsbezogene Berechnungen,

e) Konstruktionstechniken und Produktmerkmale,

f) Fertigungstechniken;

2.2. im Prüfungsbereich Produktionsplanung:

a) Arbeitsschritte,

b) Qualitätssicherung,

c) vorbeugende Instandhaltung,

d) Materialfluss,

e) Anfertigen von Skizzen und Planungsunterlagen;

3. Schwerpunkt Textilveredelung:

3.1. im Prüfungsbereich Produktionstechnik:

a) Rohstoffe, Zwischen- und Endprodukte,

b) Produktionsverfahren, Prozessabläufe,

c) Funktion von Maschinen und Anlagen,

d) prozess- und leistungsbezogene Berechnungen,
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e) Veredelungsmittel und deren Funktionsweise,

f) Umweltschutz und Arbeitssicherheit,

g) Fertigungstechniken;

3.2. im Prüfungsbereich Produktionsplanung:

a) Arbeitsschritte,

b) Qualitätssicherung,

c) vorbeugende Instandhaltung,

d) Materialfluss,

e) Anfertigen von Skizzen und Planungsunterlagen;

4. Schwerpunkt Lebensmitteltechnik:

4.1. im Prüfungsbereich Produktionstechnik:

a) Roh-, Zusatz- und Hilfsstoffe sowie Halbfabrikate,

b) Funktion von Maschinen und Anlagen,

c) Zerkleinerungs-, Trenn- und Sortierverfahren,

d) Abfüllen, Etikettieren und Verpacken,

e) Kochen, Mischen und Haltbarmachen,

f) lebensmittelrechtliche Bestimmungen und Hygienevorschriften,

g) Fertigungstechniken;

4.2. im Prüfungsbereich Produktionsplanung:

a) Arbeitsschritte,

b) Qualitätssicherung,

c) vorbeugende Instandhaltung,

d) Materialfluss,

e) Maschinenbelegung;

5. Schwerpunkt Druckweiter- und Papierverarbeitung:

5.1. im Prüfungsbereich Produktionstechnik:

a) Funktion von Maschinen und Anlagen,

b) Werkstoffe,

c) Werkzeuge,

d) Prüfverfahren und Prüfmittel,

e) Fertigungstechniken;

5.2. im Prüfungsbereich Produktionsplanung:

a) Arbeitsschritte,

b) Qualitätssicherung,

c) vorbeugende Instandhaltung,

d) Produktionsanlagen.
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Im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde kommen Aufgaben, die sich auf praxis­
bezogene Fälle beziehen sollen, insbesondere aus folgenden Gebieten in Betracht:

allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeits­
welt.

(4)     Die schriftliche Prüfung dauert höchstens:

1. im Prüfungsbereich Produktionstechnik 120 Minuten,

2. im Prüfungsbereich Produktionsplanung 60 Minuten,

3. im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde 60 Minuten.

(5)     Der schriftliche Teil der Prüfung ist auf Antrag des Prüflings oder nach Ermessen des 
Prüfungsausschusses in einzelnen Prüfungsbereichen durch eine mündliche Prüfung zu er­
gänzen, wenn diese für das Bestehen der Prüfung den Ausschlag geben kann. Bei der Er­
mittlung der Ergebnisse für die mündlich geprüften Prüfungsbereiche sind die jeweiligen 
bisherigen Ergebnisse und die entsprechenden Ergebnisse der mündlichen Ergänzungsprü­
fung im Verhältnis 2 : 1 zu gewichten.

(6)     Innerhalb des schriftlichen Teils der Prüfung sind die Prüfungsbereiche wie folgt zu ge­
wichten:

1. Produktionstechnik 50  Prozent,

2. Produktionsplanung 30  Prozent,

3. Wirtschafts- und Sozialkunde 20  Prozent.

(7)     Die Prüfung ist bestanden, wenn

1. im praktischen Prüfungsteil und

2. im schriftlichen Prüfungsteil

jeweils mindestens ausreichende Leistungen erbracht wurden. In zwei der Prüfungsberei­
che des schriftlichen Teils müssen mindestens ausreichende Leistungen, in dem weiteren 
Prüfungsbereich dürfen keine ungenügenden Leistungen erbracht worden sein.

§ 10
Anrechnungsregelung

(1)     Die erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer/
zur Maschinen- und Anlagenführerin kann nach den Vorschriften des dritten und vierten 
Ausbildungsjahres im

1. Schwerpunkt Metalltechnik/Kunststofftechnik in einem der Ausbildungsberufe

Kunststoff- und Kautschuktechnologe/Kunststoff- und Kautschuktechnologin,

Feinwerkmechaniker/Feinwerkmechanikerin,

Fertigungsmechaniker/Fertigungsmechanikerin,

Industriemechaniker/Industriemechanikerin,

Werkzeugmechaniker/Werkzeugmechanikerin,

Zerspanungsmechaniker/Zerspanungsmechanikerin;
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2. Schwerpunkt Textiltechnik in dem Ausbildungsberuf

Produktionsmechaniker – Textil/Produktionsmechanikerin – Textil;

3. Schwerpunkt Textilveredelung in dem Ausbildungsberuf

Produktveredler – Textil/Produktveredlerin – Textil;

4. Schwerpunkt Lebensmitteltechnik in einem der Ausbildungsberufe

Fachkraft für Lebensmitteltechnik,

Fachkraft für Fruchtsafttechnik,

Brauer und Mälzer/Brauerin und Mälzerin;

5. Schwerpunkt Druckweiter- und Papierverarbeitung in einem der Ausbildungsberufe

Buchbinder/Buchbinderin, Fachrichtung Buchfertigung (Serie) und Druckweiterverar­
beitung (Serie),

Verpackungsmittelmechaniker/Verpackungsmittelmechanikerin fortgesetzt werden.

(2)     Berufsausbildungsverhältnisse im Schwerpunkt Lebensmitteltechnik, die bis zum 
8.  April  2006 begründet worden sind, können im Ausbildungsberuf Molkereifachmann/Mol­
kereifachfrau nach den Vorschriften des dritten Ausbildungsjahres fortgesetzt werden.

(3)    Die in der Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf Maschinen- und Anlagenführer/Ma­
schinen- und Anlagenführerin erzielten Leistungen werden bei der Fortsetzung der Berufs­
ausbildung zum Feinwerkmechaniker/zur Feinwerkmechanikerin, zum Industriemechaniker/
zur Industriemechanikerin, zum Werkzeugmechaniker/zur Werkzeugmechanikerin oder zum 
Zerspanungsmechaniker/zur Zerspanungsmechanikerin als Teil  1 der Abschlussprüfung ent­
sprechend der Verordnung über die Berufsausbildung zum Feinwerkmechaniker/zur Fein­
werkmechanikerin vom 2.  Juli  2002 (BGBl. I S. 2481) oder der Verordnung über die Berufs­
ausbildung in den industriellen Metallberufen vom 23.  Juli  2007 (BGBl. I S. 1599) in das 
Gesamtergebnis einbezogen.

§ 11
Inkrafttreten*

Diese Verordnung tritt am 1.  August  2004 in Kraft.

Berlin, den 27.  April  2004

Der Bundesminister für
 

Wirtschaft und Arbeit

In Vertretung

Georg Wi lhelm Adamowitsch

* Die Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Berufsausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer/zur Maschinen- und 
Anlagenführerin vom 14.  Juni  2023 (BGBl. 2023 I Nr. 151, S. 45) tritt am 1.  August  2023 in Kraft
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Anlage
 

(zu § 5)

Ausbildungsrahmenplan
 

für die Berufsausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer/zur Maschinen- und Anlagenführerin

I.     Berufliche Grundbildung – 1. Ausbildungsjahr –

Lfd. 
Nr.

Teil des Ausbildungs-
berufsbildes

Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse

Zeitliche 
Richtwerte in 
Wochen im

 

1. Ausbildungsjahr

1 2 3 4

1 Berufsbildung, Arbeits- 
und Tarifrecht

 

(§ 4 Nr. 1)

a) Bedeutung des Ausbildungsvertrages, insbesondere 
Abschluss, Dauer und Beendigung, erklären

b) gegenseitige Rechte und Pflichten aus dem Ausbil­
dungsvertrag nennen

c) Möglichkeiten der beruflichen Fortbildung nennen

d) wesentliche Teile des Arbeitsvertrages nennen

e) wesentliche Bestimmungen der für den ausbildenden 
Betrieb geltenden Tarifverträge nennen

während
 

der gesamten
 

Ausbildung
 

zu vermitteln

2 Aufbau und Organisation 
des Ausbildungs­
betriebes

 

(§ 4 Nr. 2)

a) Aufbau und Aufgaben des ausbildenden Betriebes 
erläutern

b) Grundfunktionen des ausbildenden Betriebes wie 
Beschaffung, Fertigung, Absatz und Verwaltung 
erklären

c) Beziehungen des ausbildenden Betriebes und seiner 
Beschäftigten zu Wirtschaftsorganisationen, Berufs­
vertretungen und Gewerkschaften nennen

d) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der 
betriebsverfassungs- oder personalvertretungsrecht­
lichen Organe des ausbildenden Betriebes 
beschreiben

3 Sicherheit und Gesund­
heitsschutz bei der Arbeit

 

(§ 4 Nr. 3)

a) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz feststellen und Maßnahmen zu ihrer 
Vermeidung ergreifen

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhü­
tungsvorschriften anwenden

c) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben sowie 
erste Maßnahmen einleiten

d) Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes 
anwenden, Verhaltensweisen bei Bränden 
beschreiben und Maßnahmen der Brandbekämpfung 
ergreifen

4 Umweltschutz
 

(§ 4 Nr. 4)
Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen 
im beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbeson­
dere

a) mögliche Umweltbelastungen durch den Ausbil­
dungsbetrieb und seinen Beitrag zum Umweltschutz 
an Beispielen erklären

b) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des 
Umweltschutzes anwenden
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Lfd. 
Nr.

Teil des Ausbildungs-
berufsbildes

Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse

Zeitliche 
Richtwerte in 
Wochen im

 

1. Ausbildungsjahr

1 2 3 4

c) Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltscho­
nenden Energie- und Materialverwendung nutzen

d) Abfälle vermeiden; Stoffe und Materialien einer 
umweltschonenden Entsorgung zuführen

5 Zuordnen und Hand­
haben von Werk-, 
Betriebs- und Hilfsstoffen 
(§ 4 Nr. 5)

a) Werkstoffe identifizieren und nach Verwendungs­
zweck unterscheiden

b) Betriebs- und Hilfsstoffe unter Beachtung der Sicher­
heitsvorschriften auswählen und verwenden

4

6 Betriebliche und tech­
nische Kommunikation

 

(§ 4 Nr. 6)

a) Informationen beschaffen, aufbereiten und bewerten

b) technische Unterlagen und Grundbegriffe der 
Normung anwenden

c) Skizzen erstellen

d) produktionstechnische Daten nutzen, Arbeitsergeb­
nisse dokumentieren

e) betriebliche Vorschriften beachten

f) Informations- und Kommunikationstechniken 
anwenden

g) Daten eingeben, sichern und pflegen, Vorschriften 
zum Datenschutz beachten

8

7 Planen und Vorbereiten 
von Arbeitsabläufen

 

(§ 4 Nr. 7)

a) Auftragsunterlagen prüfen, Auftragsziele im eigenen 
Arbeitsbereich festlegen

b) Werk-, Betriebs- und Hilfsstoffe sowie Werkzeuge 
auswählen

c) Arbeitsplatz nach ergonomischen und sicherheitsre­
levanten Gesichtspunkten einrichten

4

8 Prüfen
 

(§ 4 Nr. 8)
a) Prüfverfahren und -mittel nach Verwendungszweck 

auswählen

b) Prüfungen unter Berücksichtigung von Vorgaben und 
Toleranzen durchführen

c) Prüfergebnisse dokumentieren und bewerten

d) Korrekturmaßnahmen einleiten

6

9 Branchenspezifische 
Fertigungstechniken

 

(§ 4 Nr. 9)

a) manuelle und maschinelle Fertigungstechniken 
unterscheiden und auswählen

b) branchenspezifische Fertigungstechniken anwenden

c) Werkstoffe auswählen und nach technischen Unter­
lagen bearbeiten

d) Arbeitsergebnisse prüfen, dokumentieren und 
bewerten

22

10 Steuerungs- und Rege­
lungstechnik

 

(§ 4 Nr. 10)

a) Methoden des Steuerns und Regelns unterscheiden

b) Überwachungseinrichtungen nach Aufbau und Funk­
tion unterscheiden

11



Lfd. 
Nr.

Teil des Ausbildungs-
berufsbildes

Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse

Zeitliche 
Richtwerte in 
Wochen im

 

1. Ausbildungsjahr

1 2 3 4

11 Einrichten und Bedienen 
von Produktionsanlagen

 

(§ 4 Nr. 11)

Produktionsmaschinen und -anlagen hinsichtlich der 
Funktion und des Einsatzes unterscheiden

12 Steuern des Material­
flusses

 

(§ 4 Nr. 12)

a) Werk-, Betriebs- und Hilfsstoffe sowie Produkte 
transportieren und lagern

b) Wert- und Reststoffe sammeln, trennen und lagern
2

13 Warten und Inspizieren 
von Maschinen und 
Anlagen

 

(§ 4 Nr. 13)

Werkzeuge, Maschinen und Anlagen nach Vorgaben 
kontrollieren und warten

4

14 Durchführen von quali­
tätssichernden 
Maßnahmen

 

(§ 4 Nr. 14)

Aufgaben und Ziele von qualitätssichernden 
Maßnahmen unterscheiden

2

II.     Berufliche Fachbildung – 2. Ausbildungsjahr –

A.     Schwerpunkt: Metall- und Kunststofftechnik

Lfd. 
Nr.

Teil des Ausbildungs-
berufsbildes

Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse

Zeitliche 
Richtwerte in 
Wochen im

 

2. Ausbildungsjahr

1 2 3 4

1 Zuordnen und Hand­
haben von Werk-, 
Betriebs- und Hilfsstoffen

 

(§ 4 Nr. 5)

a) Werkstoffeigenschaften und deren Veränderungen 
beurteilen und Werkstoffe nach ihrem Verwendungs­
zweck auswählen und handhaben

b) Hilfsstoffe ihrer Verwendung nach zuordnen, nach 
Vorschriften einsetzen und fachgerecht entsorgen

8
2 Planen und Vorbereiten 

von Arbeitsabläufen
 

(§ 4 Nr. 7)

a) Arbeitsabläufe und Teilaufgaben unter Beachtung 
wirtschaftlicher und terminlicher Vorgaben planen

b) Arbeitsabläufe mit vor- und nachgelagerten Berei­
chen abstimmen

c) Werkzeuge und Materialien auswählen

3 Branchenspezifische 
Fertigungstechniken

 

(§ 4 Nr. 9)

a) Anforderungen an die zu fertigenden Produkte 
berücksichtigen

b) Bauteile, insbesondere durch Fügen, Spanen und 
Umformen, herstellen

c) Baugruppen nach technischen Unterlagen montieren 
und demontieren

d) Maß-, Form- und Lagetoleranzen sowie Oberflächen­
beschaffenheit zuordnen

18

12



Lfd. 
Nr.

Teil des Ausbildungs-
berufsbildes

Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse

Zeitliche 
Richtwerte in 
Wochen im

 

2. Ausbildungsjahr

1 2 3 4

e) Werkzeuge unter Berücksichtigung der Verfahren, 
der Werkstoffe und der Schneidengeometrie 
auswählen sowie Technologiedaten ermitteln und 
einstellen

4 Steuerungs- und Rege­
lungstechnik

 

(§ 4 Nr. 10)

Steuerungs- und Regelungseinrichtungen an Maschinen 
und Anlagen unter Beachtung der Sicherheitsvor­
schriften bedienen

5 Einrichten und Bedienen 
von Produktionsanlagen

 

(§ 4 Nr. 11)

a) Produktionsmaschinen und -anlagen nach Vorgaben 
rüsten und umrüsten

b) Prozessdaten einstellen und optimieren

c) Maschinen und Anlagen unter Berücksichtigung der 
Sicherheitsbestimmungen in Betrieb nehmen

d) Produktionsprozesse nach Verfahrensparametern 
überwachen

e) Störungen und Abweichungen sowie deren Ursachen 
feststellen, beseitigen und Beseitigung veranlassen

f) Arbeits- und Bewegungsabläufe im Arbeitsbereich 
optimieren

g) Produktionsabläufe durch Eingriff in die Prozesskette 
sichern

h) Maschinen und Anlagen übergeben, dabei über 
Produktionsprozess, Produktionsstand sowie Verän­
derungen im Produktionsablauf informieren, Über­
gabe dokumentieren

18

6 Steuern des Material­
flusses

 

(§ 4 Nr. 12)

a) Materialfluss im eigenen Arbeitsbereich überwachen 
und sicherstellen

b) Störungen im Materialfluss feststellen und besei­
tigen, Materialfluss optimieren

2

7 Warten und Inspizieren 
von Maschinen und 
Anlagen

 

(§ 4 Nr. 13)

a) Betriebsbereitschaft durch Warten und Inspizieren 
sicherstellen

b) Verschleißteile austauschen und deren Austausch 
veranlassen

c) instand gesetzte Maschinen und Anlagen auf 
Betriebsbereitschaft prüfen und in Betrieb nehmen

4

8 Durchführen von quali­
tätssichernden 
Maßnahmen

 

(§ 4 Nr. 14)

a) Ursachen von Qualitätsabweichungen feststellen, 
Korrekturmaßnahmen einleiten

b) zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeitsvor­
gängen im eigenen Arbeitsbereich beitragen

c) Arbeiten kundenorientiert durchführen

2

13



B.     Schwerpunkt: Textiltechnik

Lfd. 
Nr.

Teil des Ausbildungs-
berufsbildes

Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse

Zeitliche 
Richtwerte in 
Wochen im

 

2. Ausbildungsjahr

1 2 3 4

1 Zuordnen und Hand­
haben von Werk-, 
Betriebs- und Hilfsstoffen 
(§ 4 Nr. 5)

a) Mustervorlagen analysieren, Konstruktionstechniken 
und Produktmerkmale bestimmen

b) Faden- und Flächenkonstruktionen normgerecht 
darstellen, insbesondere Bindungen und Bindungs­
elemente

c) Auswirkungen von Fasereigenschaften auf Produk­
tionsprozesse der Faden- und Flächenerzeugung 
darstellen

10

2 Planen und Vorbereiten 
von Arbeitsabläufen

 

(§ 4 Nr. 7)

a) Arbeitsabläufe und Teilaufgaben unter Beachtung 
wirtschaftlicher und terminlicher Vorgaben planen

b) Arbeitsabläufe mit vor- und nachgelagerten Berei­
chen abstimmen

3 Branchenspezifische 
Fertigungstechniken

 

(§ 4 Nr. 9)

a) technische Patronen oder Schablonen auf tech­
nische Durchführbarkeit prüfen oder Konstruktions­
techniken für die Faden- und Flächenerzeugung 
anwenden

b) Techniken zum Verändern von Oberflächenstrukturen 
und von Produkteigenschaften anwenden

c) technische Vorgaben produktionstechnisch 
umsetzen

16

4 Steuerungs- und Rege­
lungstechnik

 

(§ 4 Nr. 10)

a) Steuerungs- und Regelungseinrichtungen an 
Maschinen und Anlagen unter Beachtung der Sicher­
heitsvorschriften bedienen

b) Änderungen von Produkteigenschaften an 
Maschinen und Anlagen steuern

5 Einrichten und Bedienen 
von Produktionsanlagen

 

(§ 4 Nr. 11)

a) Produktionsmaschinen und -anlagen nach Vorgaben 
rüsten und umrüsten

b) Mehrstellenarbeit rationell organisieren

c) Musterungs- oder Verfestigungssysteme prüfen und 
korrigieren

d) Warenausfall prüfen und optimieren

e) Prozessdaten einstellen und optimieren

f) Maschinen und Anlagen unter Berücksichtigung der 
Sicherheitsbestimmungen in Betrieb nehmen

g) Produktionsprozesse nach Verfahrensparametern 
überwachen

h) Störungen und Abweichungen sowie deren Ursachen 
feststellen, beseitigen und Beseitigung veranlassen

i) Maschinen und Anlagen übergeben, dabei über 
Produktionsprozess, Produktionsstand sowie Verän­
derungen im Produktionsablauf informieren, Über­
gabe dokumentieren

18

14



Lfd. 
Nr.

Teil des Ausbildungs-
berufsbildes

Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse

Zeitliche 
Richtwerte in 
Wochen im

 

2. Ausbildungsjahr

1 2 3 4

6 Steuern des Material­
flusses

 

(§ 4 Nr. 12)

a) Materialfluss im eigenen Arbeitsbereich überwachen 
und sicherstellen

b) Störungen im Materialfluss feststellen und besei­
tigen, Materialfluss optimieren

2

7 Warten und Inspizieren 
von Maschinen und 
Anlagen

 

(§ 4 Nr. 13)

a) Austausch von Verschleißteilen im Rahmen der 
vorbeugenden Instandhaltung durchführen und 
veranlassen

b) instand gesetzte Maschinen und Anlagen auf 
Betriebsbereitschaft prüfen und in Betrieb nehmen

4

8 Durchführen von quali­
tätssichernden 
Maßnahmen

 

(§ 4 Nr. 14)

a) Ursachen von produktspezifischen Qualitätsabwei­
chungen feststellen, Korrekturmaßnahmen einleiten

b) zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeitsvor­
gängen im eigenen Arbeitsbereich beitragen

c) Arbeiten kundenorientiert durchführen

d) produktions- und instandsetzungstechnische Daten 
dokumentieren

2

C.     Schwerpunkt: Textilveredelung

Lfd. 
Nr.

Teil des Ausbildungs-
berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche 
Richtwerte in 
Wochen im

 

2. Ausbildungsjahr

1 2 3 4

1 Zuordnen und Hand­
haben von Werk-, 
Betriebs- und Hilfsstoffen

 

(§ 4 Nr. 5)

a) Arbeitsstoffe handhaben, insbesondere Chemikalien, 
Farb- und Textilhilfsmittel gemäß den Rezepturvor­
gaben zusammenstellen

b) Lösungen ansetzen, Flüssigkeiten prüfen

c) Arbeitsstoffe unter Beachtung von Sicherheitsbe­
stimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes 
einsetzen, kennzeichnen und für die Rückgewinnung, 
Wiederverwertung und Entsorgung lagern

10
2 Planen und Vorbereiten 

von Arbeitsabläufen
 

(§ 4 Nr. 7)

a) Arbeitsabläufe und Teilaufgaben unter Beachtung 
wirtschaftlicher und terminlicher Vorgaben planen

b) Arbeitsabläufe mit vor- und nachgelagerten Berei­
chen abstimmen

c) Textilveredelungsverfahren und verfahrenstechnische 
Zusammenhänge der verschiedenen Produktionsbe­
reiche unterscheiden

d) Rezeptur- und Ansatzberechnungen durchführen

e) Techniken zum Verändern von Oberflächenstrukturen 
und von Produkteigenschaften anwenden

15



Lfd. 
Nr.

Teil des Ausbildungs-
berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche 
Richtwerte in 
Wochen im

 

2. Ausbildungsjahr

1 2 3 4

3 Branchenspezifische 
Fertigungstechniken

 

(§ 4 Nr. 9)

a) Sekundäranlagen unterscheiden und bedienen

b) Wasser, Wärmeträger und Energiearten prozessbe­
zogen einsetzen

c) Kennzeichnung von Rohrleitungssystemen unter­
scheiden

16
4 Steuerungs- und Rege­

lungstechnik
 

(§ 4 Nr. 10)

a) Steuerungs- und Regelungseinrichtungen an 
Maschinen und Anlagen unter Beachtung der Sicher­
heitsvorschriften bedienen

b) Änderungen von Produkteigenschaften an 
Maschinen und Anlagen steuern

5 Einrichten und Bedienen 
von Produktionsanlagen

 

(§ 4 Nr. 11)

a) Produktionsmaschinen und -anlagen nach Vorgaben 
rüsten und umrüsten

b) Veredelungsmittel unter Berücksichtigung von 
Sicherheitsregeln und Umweltschutzauflagen 
einsetzen

c) Veredelungseffekte prüfen und bei Bedarf nach­
stellen

d) Prozessdaten einstellen und optimieren

e) Maschinen und Anlagen unter Berücksichtigung der 
Sicherheitsbestimmungen in Betrieb nehmen

f) Produktionsprozesse nach Verfahrensparametern 
überwachen, Gebrauchs- und Pflegeanforderungen 
berücksichtigen

g) Störungen und Abweichungen sowie deren Ursachen 
feststellen, beseitigen und Beseitigung veranlassen

h) Maschinen und Anlagen übergeben, dabei über 
Produktionsprozess, Produktionsstand sowie Verän­
derungen im Produktionsablauf informieren, Über­
gabe dokumentieren

18

6 Steuern des Material­
flusses

 

(§ 4 Nr. 12)

a) Materialfluss im eigenen Arbeitsbereich überwachen 
und sicherstellen

b) Störungen im Materialfluss feststellen und besei­
tigen, Materialfluss optimieren

2

7 Warten und Inspizieren 
von Maschinen und 
Anlagen

 

(§ 4 Nr. 13)

a) Austausch von Verschleißteilen im Rahmen der 
vorbeugenden Instandhaltung durchführen und 
veranlassen

b) instand gesetzte Maschinen und Anlagen auf 
Betriebsbereitschaft prüfen und in Betrieb nehmen

4

8 Durchführen von quali­
tätssichernden 
Maßnahmen

 

(§ 4 Nr. 14)

a) Ursachen von veredelungsspezifischen Qualitätsab­
weichungen feststellen, Korrekturmaßnahmen 
einleiten

b) zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeitsvor­
gängen im eigenen Arbeitsbereich beitragen

2

16



Lfd. 
Nr.

Teil des Ausbildungs-
berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche 
Richtwerte in 
Wochen im

 

2. Ausbildungsjahr

1 2 3 4

c) Arbeiten kundenorientiert durchführen

d) produktions- und veredelungstechnische Daten 
dokumentieren

D.     Schwerpunkt: Lebensmitteltechnik

Lfd. 
Nr.

Teil des Ausbildungs-
berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche 
Richtwerte in 
Wochen im

 

2. Ausbildungsjahr

1 2 3 4

1 Zuordnen und Hand­
haben von Werk-, 
Betriebs- und Hilfsstoffen

 

(§ 4 Nr. 5)

a) Werkstoffeigenschaften und deren Veränderungen 
beurteilen und Werkstoffe nach ihrem Verwendungs­
zweck auswählen und handhaben

b) Hilfsstoffe ihrer Verwendung nach zuordnen, nach 
Vorschriften einsetzen und fachgerecht entsorgen 10

2 Planen und Vorbereiten 
von Arbeitsabläufen

 

(§ 4 Nr. 7)

a) Arbeitsabläufe und Teilaufgaben unter Beachtung 
wirtschaftlicher und terminlicher Vorgaben planen

b) Arbeitsabläufe mit vor- und nachgelagerten Berei­
chen abstimmen

3 Branchenspezifische 
Fertigungstechniken

 

(§ 4 Nr. 9)

a) Rohstoffe und Halbfabrikate bereitstellen

b) Zerkleinerungs-, Trenn- und Sortierverfahren 
anwenden

c) Rohstoffe dosieren, wiegen und mischen

d) Zwischenprodukte thermisch behandeln

e) Produkte abfüllen und verpacken 16

4 Steuerungs- und Rege­
lungstechnik

 

(§ 4 Nr. 10)

a) Regelkreise für Temperatur, Druck, Maschinenge­
schwindigkeit, Produktdurchsatz und Konzentration 
überwachen

b) Änderungen von Produkteigenschaften an 
Maschinen und Anlagen steuern

5 Einrichten und Bedienen 
von Produktionsanlagen 
(§ 4 Nr. 11)

a) Koch- und Mischanlagen, Abfülllinien, Sterilisations­
anlagen, Etikettier-, Pack- und Palettieranlagen 
rüsten und umrüsten

b) Prozessdaten einstellen und optimieren

c) Maschinen und Anlagen unter Berücksichtigung der 
Sicherheitsbestimmungen in Betrieb nehmen

d) Produktionsprozesse nach Verfahrensparametern 
überwachen

e) Störungen und Abweichungen sowie deren Ursachen 
feststellen, beseitigen und Beseitigung veranlassen

f) Geräte, Maschinen und Anlagen reinigen und pflegen

g) Mehrwegverpackungen reinigen

18

17



Lfd. 
Nr.

Teil des Ausbildungs-
berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche 
Richtwerte in 
Wochen im

 

2. Ausbildungsjahr

1 2 3 4

h) lebensmittelrechtliche Bestimmungen und Hygiene­
vorschriften im Fertigungsprozess beachten und 
anwenden

i) Maschinen und Anlagen übergeben, dabei über 
Produktionsprozess, Produktionsstand sowie Verän­
derungen im Produktionsablauf informieren, Über­
gabe dokumentieren

6 Steuern des Material­
flusses

 

(§ 4 Nr. 12)

a) Materialfluss im eigenen Arbeitsbereich überwachen 
und sicherstellen

b) Störungen im Materialfluss feststellen und besei­
tigen, Materialfluss optimieren

2

7 Warten und Inspizieren 
von Maschinen und 
Anlagen

 

(§ 4 Nr. 13)

a) Austausch von Verschleißteilen im Rahmen der 
vorbeugenden Instandhaltung durchführen und 
veranlassen

b) instand gesetzte Maschinen und Anlagen auf 
Betriebsbereitschaft prüfen und in Betrieb nehmen

4

8 Durchführen von quali­
tätssichernden 
Maßnahmen

 

(§ 4 Nr. 14)

a) Ursachen von produktspezifischen Qualitätsabwei­
chungen feststellen, Korrekturmaßnahmen einleiten

b) zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeitsvor­
gängen im eigenen Arbeitsbereich beitragen

c) Arbeiten kundenorientiert durchführen

d) produktions- und instandsetzungstechnische Daten 
dokumentieren

2

E.     Schwerpunkt: Druckweiter- und Papierverarbeitung

Lfd. 
Nr.

Teil des Ausbildungs-
berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche 
Richtwerte in 
Wochen im

 

2. Ausbildungsjahr

1 2 3 4

1 Zuordnen und Hand­
haben von Werk-, 
Betriebs- und Hilfsstoffen

 

(§ 4 Nr. 5)

a) Einfluss der Eigenschaften von Werk-, Betriebs- und 
Hilfsstoffen auf das Produkt berücksichtigen

b) Prozesse zur Veränderung von Werkstoffeigen­
schaften berücksichtigen

8
2 Planen und Vorbereiten 

von Arbeitsabläufen
 

(§ 4 Nr. 7)

a) Arbeitsabläufe und Teilaufgaben unter Beachtung 
wirtschaftlicher und terminlicher Vorgaben planen

b) Arbeitsabläufe mit vor- und nachgelagerten Berei­
chen abstimmen

c) Materialeinsatz planen und dokumentieren

d) Aufgaben im Team planen und bearbeiten, Ergeb­
nisse abstimmen und auswerten

18



Lfd. 
Nr.

Teil des Ausbildungs-
berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche 
Richtwerte in 
Wochen im

 

2. Ausbildungsjahr

1 2 3 4

3 Branchenspezifische 
Fertigungstechniken

 

(§ 4 Nr. 9)

a) maschinelle Techniken zum Trennen, Umformen und 
Verbinden von Erzeugnissen der Druckweiter- und 
Papierverarbeitung anwenden

b) manuelle Trenn-, Umform- und Verbindungstech­
niken bei der Erstellung von Verarbeitungs- und 
Kundenmustern aus Papier, Pappe und Kunststoffen 
einsetzen

c) Werk-, Betriebs- und Hilfsstoffe der Druckweiter- und 
Papierverarbeitung produktspezifisch bereitstellen

d) produkt- und produktionsspezifische Anforderungen 
der Papierherstellung und -verarbeitung bei der 
Auswahl der Produktionsmittel berücksichtigen

16

4 Steuerungs- und Rege­
lungstechnik

 

(§ 4 Nr. 10)

a) Steuerungs- und Regelungseinrichtungen an 
Maschinen und Anlagen unter Beachtung der Sicher­
heitsvorschriften bedienen

b) Änderungen von Produkteigenschaften an 
Maschinen und Anlagen steuern

5 Einrichten und Bedienen 
von Produktionsanlagen

 

(§ 4 Nr. 11)

a) Papierverarbeitungsmaschinen und -anlagen nach 
Vorgaben rüsten und umrüsten

b) Bedruckstoffe auftragsbezogen auswählen, bereit­
stellen und zuführen, spezifische Maschinenpara­
meter einstellen

c) Peripheriegeräte vorbereiten und einsetzen

d) Muster nach Vorgaben erstellen, bei Abweichungen 
Parameter korrigieren

e) Werkzeuge unter Berücksichtigung der Verfahren und 
der Werkstoffe auswählen und einstellen

f) Produktion prozessbegleitend kontrollieren und über­
wachen

g) Einhaltung von Qualitätsstandards und wirtschaft­
lichen Aspekten während des Produktionsprozesses 
sicherstellen

h) Zwischenprodukte zur Weiterverarbeitung vorbe­
reiten

i) Weiterverarbeitungsaggregate vorbereiten und 
einsetzen

k) Prozessdaten einstellen und optimieren, Produkti­
onsdaten sichern

l) Störungen und Abweichungen sowie deren Ursachen 
feststellen, beseitigen und Beseitigung veranlassen

m) Maschinen und Anlagen übergeben, dabei über 
Produktionsprozess, Produktionsstand sowie Verän­
derungen im Produktionsablauf informieren, Über­
gabe dokumentieren

20

19



Lfd. 
Nr.

Teil des Ausbildungs-
berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche 
Richtwerte in 
Wochen im

 

2. Ausbildungsjahr

1 2 3 4

6 Steuern des Material­
flusses

 

(§ 4 Nr. 12)

a) Materialfluss im eigenen Arbeitsbereich überwachen 
und sicherstellen

b) Störungen im Materialfluss feststellen und besei­
tigen, Materialfluss optimieren

2

7 Warten und Inspizieren 
von Maschinen und 
Anlagen

 

(§ 4 Nr. 13)

a) Austausch von Verschleißteilen im Rahmen der 
vorbeugenden Instandhaltung durchführen und 
veranlassen

b) Papierverarbeitungsmaschinen und -anlagen auf 
Betriebsbereitschaft prüfen und in Betrieb nehmen

4

8 Durchführen von quali­
tätssichernden 
Maßnahmen

 

(§ 4 Nr. 14)

a) Ursachen von Qualitätsabweichungen feststellen, 
Korrekturmaßnahmen einleiten

b) zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeitsvor­
gängen im eigenen Arbeitsbereich beitragen

c) Arbeiten kundenorientiert durchführen

2

20



Rahmenlehrpläne der Berufsschule
 

für den Ausbildungsberuf
 

Maschinen- und Anlagenführer/Maschinen- und Anlagenführerin
 

(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 25.  März  2004
 

in der Fassung vom 31.  März  2023)

Angesichts der Verschiedenartigkeit der Branchen und Einsatzbereiche, in denen eine Berufsausbildung im 
Ausbildungsberuf „Maschinen- und Anlagenführer und Maschinen- und Anlagenführerin“ durchgeführt werden 
kann, hat die Kultusministerkonferenz beschlossen, die Beschulung der Auszubildenden in dem o. g. Ausbil­
dungsberuf je nach ihrem Ausbildungsschwerpunkt nach den Vorgaben für die ersten beiden Ausbildungsjahre 
der folgenden Rahmenlehrpläne derjenigen Ausbildungsberufe vorzusehen, in denen nach § 10 der Verordnung 
über die Berufsausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer und zur Maschinen- und Anlagenführerin vom 
27.04.2004 (BGBl. 1 S. 647), zuletzt geändert durch Artikel  2 der Verordnung vom 14.06.2023 (BGBl. Teil  I 
Nr. 151), die Berufsausbildung fortgesetzt werden kann.

Es ist dies der Rahmenlehrplan für die Ausbildungsberufe im Schwerpunkt Textiltechnik

– Produktionsmechaniker – Textil/Produktionsmechanikerin – Textil (Beschluss der KMK vom 18.  März  2005, 
in der Fassung vom 15.  März  2007)

Auszug aus dem Rahmenlehrplan
 

für den Ausbildungsberuf Produktionsmechaniker –
 

Textil/Produktionsmechanikerin – Textil
 

(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 18.  März  2005
 

in der Fassung vom 15.  März  2007)
 

(1. und 2. Ausbildungsjahr)

Teil  I

Vorbemerkungen

Dieser Rahmenlehrplan für den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule ist durch die Ständige Konferenz 
der Kultusminister und -senatoren der Länder (KMK) beschlossen worden.

Der Rahmenlehrplan ist mit der entsprechenden Ausbildungsordnung des Bundes (erlassen vom Bundes­
ministerium für Wirtschaft und Arbeit oder dem sonst zuständigen Fachministerium im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Bildung und Forschung) abgestimmt.

Der Rahmenlehrplan baut grundsätzlich auf dem Hauptschulabschluss auf und beschreibt Mindestanforde­
rungen.

Der Rahmenlehrplan ist für die einem Berufsfeld zugeordneten Ausbildungsberufe in eine berufsfeldbreite 
Grundbildung und eine darauf aufbauende Fachbildung gegliedert.

Auf der Grundlage der Ausbildungsordnung und des Rahmenlehrplans, die Ziele und Inhalte der Berufsausbil­
dung regeln, werden die Abschlussqualifikation in einem anerkannten Ausbildungsberuf sowie – in Verbindung 
mit Unterricht in weiteren Fächern – der Abschluss der Berufsschule vermittelt. Damit werden wesentliche Vo­
raussetzungen für eine qualifizierte Beschäftigung sowie für den Eintritt in schulische und berufliche Fort- und 
Weiterbildungsgänge geschaffen.

Der Rahmenlehrplan enthält keine methodischen Festlegungen für den Unterricht. Bei der Unterrichtsgestal­
tung sollen jedoch Unterrichtsmethoden, mit denen Handlungskompetenz unmittelbar gefördert wird, beson­
ders berücksichtigt werden. Selbstständiges und verantwortungsbewusstes Denken und Handeln als übergrei­
fendes Ziel der Ausbildung muss Teil des didaktisch-methodischen Gesamtkonzepts sein.

Die Länder übernehmen den Rahmenlehrplan unmittelbar oder setzen ihn in eigene Lehrpläne um. Im zweiten 
Fall achten sie darauf, dass das im Rahmenlehrplan erzielte Ergebnis der fachlichen und zeitlichen Abstimmung 
mit der jeweiligen Ausbildungsordnung erhalten bleibt.
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Teil II

Bildungsauftrag der Berufsschule

Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen in der dualen Berufsausbildung einen gemeinsamen Bil­
dungsauftrag.

Die Berufsschule ist dabei ein eigenständiger Lernort. Sie arbeitet als gleichberechtigter Partner mit den ande­
ren an der Berufsausbildung Beteiligten zusammen. Sie hat die Aufgabe, den Schülern und Schülerinnen beruf­
liche und allgemeine Lerninhalte unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen der Berufsausbildung 
zu vermitteln.

Die Berufsschule hat eine berufliche Grund- und Fachbildung zum Ziel und erweitert die vorher erworbene 
allgemeine Bildung. Damit will sie zur Erfüllung der Aufgaben im Beruf sowie zur Mitgestaltung der Arbeitswelt 
und Gesellschaft in sozialer und ökologischer Verantwortung befähigen. Sie richtet sich dabei nach den für die 
Berufsschule geltenden Regelungen der Schulgesetze der Länder. Insbesondere der berufsbezogene Unter­
richt orientiert sich außerdem an den für jeden staatlich anerkannten Ausbildungsberuf bundeseinheitlich erlas­
senen Ordnungsmitteln:

• Rahmenlehrplan der Ständigen Konferenz der Kultusminister und -senatoren der Länder (KMK)

• Verordnung über die Berufsausbildung (Ausbildungsordnung) des Bundes für die betriebliche Ausbildung.

Nach der Rahmenvereinbarung über die Berufsschule (Beschluss der KMK vom 15.  März  1991) hat die Berufs­
schule zum Ziel,

• „eine Berufsfähigkeit zu vermitteln, die Fachkompetenz mit allgemeinen Fähigkeiten humaner und sozialer 
Art verbindet

• berufliche Flexibilität zur Bewältigung der sich wandelnden Anforderungen in Arbeitswelt und Gesellschaft 
auch im Hinblick auf das Zusammenwachsen Europas zu entwickeln

• die Bereitschaft zur beruflichen Fort- und Weiterbildung zu wecken

• die Fähigkeit und Bereitschaft zu fördern, bei der individuellen Lebensgestaltung und im öffentlichen Leben 
verantwortungsbewusst zu handeln“.

Zur Erreichung dieser Ziele muss die Berufsschule

• den Unterricht an einer für ihre Aufgabe spezifischen Pädagogik ausrichten, die Handlungsorientierung be­
tont

• unter Berücksichtigung notwendiger beruflicher Spezialisierung berufs- und berufsfeldübergreifende Qualifi­
kationen vermitteln

• ein differenziertes und flexibles Bildungsangebot gewährleisten, um unterschiedlichen Fähigkeiten und Be­
gabungen sowie den jeweiligen Erfordernissen der Arbeitswelt und Gesellschaft gerecht zu werden

• Einblicke in unterschiedliche Formen von Beschäftigung einschließlich unternehmerischer Selbstständigkeit 
vermitteln, um eine selbstverantwortliche Berufs- und Lebensplanung zu unterstützen

• im Rahmen ihrer Möglichkeiten Behinderte und Benachteiligte umfassend stützen und fördern

• auf die mit Berufsausübung und privater Lebensführung verbundenen Umweltbedrohungen und Unfallgefah­
ren hinweisen und Möglichkeiten zu ihrer Vermeidung bzw. Verminderung aufzeigen.

Die Berufsschule soll darüber hinaus im allgemeinen Unterricht und soweit es im Rahmen des berufsbezogenen 
Unterrichts möglich ist, auf Kernprobleme unserer Zeit wie zum Beispiel:

• Arbeit und Arbeitslosigkeit

• friedliches Zusammenleben von Menschen, Völkern und Kulturen in einer Welt unter Wahrung kultureller 
Identität

• Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlage sowie

• Gewährleistung der Menschenrechte

eingehen.

Die aufgeführten Ziele sind auf die Entwicklung von Handlungskompetenz gerichtet. Diese wird hier verstan­
den als die Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Si­
tuationen sachgerecht, durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten. Handlungskompe­
tenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Humankompetenz und Sozialkompetenz.
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Fachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Befähigung, auf der Grundlage fachlichen Wissens und 
Könnens Aufgaben und Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig zu lösen und 
das Ergebnis zu beurteilen.

Humankompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Befähigung, als individuelle Persönlichkeit die Entwick­
lungschancen, Anforderungen und Einschränkungen in Familie, Beruf und öffentlichem Leben zu klären, zu 
durchdenken und zu beurteilen, eigene Begabungen zu entfalten sowie Lebenspläne zu fassen und fortzuent­
wickeln. Sie umfasst Eigenschaften wie Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Ver­
antwortungs- und Pflichtbewusstsein. Zu ihr gehören insbesondere auch die Entwicklung durchdachter Wert­
vorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte.

Sozialkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Befähigung, soziale Beziehungen zu leben und zu gestal­
ten, Zuwendungen und Spannungen zu erfassen und zu verstehen sowie sich mit anderen rational und verant­
wortungsbewusst auseinander zu setzen und zu verständigen. Hierzu gehört insbesondere auch die Entwick­
lung sozialer Verantwortung und Solidarität.

Bestandteil sowohl von Fachkompetenz als auch von Humankompetenz als auch von Sozialkompetenz sind 
Methodenkompetenz, kommunikative Kompetenz und Lernkompetenz.

Methodenkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Befähigung zu zielgerichtetem, planmäßigem Vor­
gehen bei der Bearbeitung von Aufgaben und Problemen (zum Beispiel bei der Planung der Arbeitsschritte).

Kommunikative Kompetenz meint die Bereitschaft und Befähigung, kommunikative Situationen zu verste­
hen und zu gestalten. Hierzu gehört es, eigene Absichten und Bedürfnisse sowie die der Partner wahrzuneh­
men, zu verstehen und darzustellen.

Lernkompetenz ist die Bereitschaft und Befähigung, Informationen über Sachverhalte und Zusammenhänge 
selbstständig und gemeinsam mit anderen zu verstehen, auszuwerten und in gedankliche Strukturen einzuord­
nen. Zur Lernkompetenz gehört insbesondere auch die Fähigkeit und Bereitschaft, im Beruf und über den Be­
rufsbereich hinaus Lerntechniken und Lernstrategien zu entwickeln und diese für lebenslanges Lernen zu nut­
zen.

Teil III

Didaktische Grundsätze

Die Zielsetzung der Berufsausbildung erfordert es, den Unterricht an einer auf die Aufgaben der Berufsschule 
zugeschnittenen Pädagogik auszurichten, die Handlungsorientierung betont und junge Menschen zu selbst­
ständigem Planen, Durchführen und Beurteilen von Arbeitsaufgaben im Rahmen ihrer Berufstätigkeit befähigt.

Lernen in der Berufsschule vollzieht sich grundsätzlich in Beziehung auf konkretes, berufliches Handeln sowie 
in vielfältigen gedanklichen Operationen, auch gedanklichem Nachvollziehen von Handlungen anderer. Dieses 
Lernen ist vor allem an die Reflexion der Vollzüge des Handelns (des Handlungsplans, des Ablaufs, der Ergeb­
nisse) gebunden. Mit dieser gedanklichen Durchdringung beruflicher Arbeit werden die Voraussetzungen für 
das Lernen in und aus der Arbeit geschaffen. Dies bedeutet für den Rahmenlehrplan, dass das Ziel und die 
Auswahl der Inhalte berufsbezogen erfolgt.

Auf der Grundlage lerntheoretischer und didaktischer Erkenntnisse werden in einem pragmatischen Ansatz für 
die Gestaltung handlungsorientierten Unterrichts folgende Orientierungspunkte genannt:

• Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die Berufsausübung bedeutsam sind (Lernen für Han­
deln).

• Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder aber gedanklich 
nachvollzogen (Lernen durch Handeln).

• Handlungen müssen von den Lernenden möglichst selbstständig geplant, durchgeführt, überprüft, gegebe­
nenfalls korrigiert und schließlich bewertet werden.

• Handlungen sollten ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, zum Beispiel tech­
nische, sicherheitstechnische, ökonomische, rechtliche, ökologische, soziale Aspekte einbeziehen.

• Handlungen müssen in die Erfahrungen der Lernenden integriert und in Bezug auf ihre gesellschaftlichen 
Auswirkungen reflektiert werden.

• Handlungen sollen auch soziale Prozesse, zum Beispiel der Interessenerklärung oder der Konfliktbewälti­
gung, sowie unterschiedliche Perspektiven der Berufs- und Lebensplanung einbeziehen.

Handlungsorientierter Unterricht ist ein didaktisches Konzept, das fach- und handlungssystematische Struktu­
ren miteinander verschränkt. Es lässt sich durch unterschiedliche Unterrichtsmethoden verwirklichen.
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Das Unterrichtsangebot der Berufsschule richtet sich an Jugendliche und Erwachsene, die sich nach Vorbil­
dung, kulturellem Hintergrund und Erfahrungen aus den Ausbildungsbetrieben unterscheiden. Die Berufsschule 
kann ihren Bildungsauftrag nur erfüllen, wenn sie diese Unterschiede beachtet und Schüler und Schülerinnen – 
auch benachteiligte oder besonders begabte – ihren individuellen Möglichkeiten entsprechend fördert.

Teil IV

Berufsbezogene Vorbemerkungen

Der vorliegende Rahmenlehrplan für die Berufsausbildung zum Produktionsmechaniker – Textil/zur Produk-
tionsmechanikerin – Textil ist mit der Verordnung über die Berufsausbildung zum Produktionsmechaniker – Textil/
zur Produktionsmechanikerin – Textil vom 9.  Mai  2005 (BGBl. I S. 1277) und mit der Verordnung über die Berufs­
ausbildung zum Produktprüfer – Textil/zur Produktprüferin – Textil vom 7.  Mai  2007 (BGBl. I S. 680) abgestimmt.

Die Rahmenlehrpläne für die Berufsausbildung in der Maschen-Industrie, Textilmaschinenführer/Textilmaschi­
nenführerin-Masche, Textilmechaniker/Textilmechanikerin-Masche (Beschluss der KMK vom 18.03.1993), für die 
Berufsausbildung in der Spinnereiindustrie, Textilmaschinenführer/Textilmaschinenführerin-Spinnerei, Textilme­
chaniker/Textilmechanikerin-Spinnerei (Beschluss des KMK vom 03.02.1993), für die Berufsausbildung in der Tuf­
ting-Industrie (Beschluss der KMK vom 05.01.1987), für die Berufsausbildung in der Vliesstoff-Industrie (Be­
schluss der KMK vom 26.06.1987), für die Ausbildungsberufe Textilmaschinenführer/Textilmaschinenführerin- 
Weberei, Textilmechaniker/Textilmechanikerin-Weberei, Textilmechaniker/Textilmechanikerin-Bandweberei und 
für den Ausbildungsberuf Textilstopfer/Textilstopferin (Beschluss der KMK vom 19.10.1995) und für die Ausbil­
dungsberufe Schmucktextilienhersteller/Schmucktextilienherstellerin, Tapisserist/Tappisseristin (Beschluss der 
KMK vom 21.11.1996) werden aufgehoben. Der Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Produktionsmechani­
ker – Textil/Produktionsmechanikerin – Textil (Beschluss der KMK vom 18.  März  2005) wird durch diesen Rah­
menlehrplan ersetzt.

Für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde wesentlicher Lehrstoff der Berufsschule wird auf der 
Grundlage der „Elemente für den Unterricht der Berufsschule im Bereich Wirtschafts- und Sozialkunde gewerb­
lich-technischer Ausbildungsberufe“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 10.05.2007) vermittelt.

In dem Ausbildungsberuf Produktionsmechaniker-Textil/Produktionsmechanikerin-Textil wurden mehrere Be­
rufe zusammengefasst, wobei keine Schwerpunktbildung vorgesehen ist. Das hat zur Folge, dass Auszubil­
dende aus unterschiedlichen Branchen der Textilindustrie gemeinsam beschult werden.

Die fachlichen Inhalte der einzelnen Lernfelder sind nicht differenziert aufgelistet. Die Schule entscheidet im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten in Kooperation mit den Ausbildungsbetrieben eigenständig über die inhaltliche 
Ausgestaltung der Lernfelder. Der aktuelle Stand der Technik sowie geltende Normen und Rechtsvorschriften 
sind auch dort zu Grunde zu legen, wo sie nicht explizit erwähnt werden. Es besteht ein enger sachlicher Zu­
sammenhang zwischen dem Rahmenlehrplan und dem Ausbildungsrahmenplan. So können für die Ausgestal­
tung von exemplarischen Lernsituationen beide Pläne zu Grunde gelegt werden.

Für das erste Ausbildungsjahr sind die Lernfelder im Rahmenlehrplan so formuliert, dass keine Differenzierung 
nach unterschiedlichen Branchen notwendig ist.

Für das zweite und dritte Ausbildungsjahr finden sich in einigen Lernfeldern Hinweise auf die Möglichkeit, die 
jeweiligen Lernfelder branchenspezifisch zu unterrichten. Diese Möglichkeit ergibt sich aus einer offenen Schreib­
weise. So wurden die textilen Produkte nicht konkret, z. B. als Garn, Gewebe, Vliesstoff oder anderes benannt und 
können damit exemplarisch je nach Klassenzusammensetzung frei gewählt werden.

Die in den Lernfeldern beschriebenen komplexen Handlungen ermöglichen es, bereits vermittelte Kompeten­
zen und Qualifikationen zusammenfassend und projektbezogen zu nutzen, zu vertiefen und zusätzliche bran­
chenspezifische Ziele und Inhalte in Abstimmung mit den Ausbildungsbetrieben zu erschließen.

24



Teil V

Lernfelder

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf
 

Produktionsmechaniker – Textil/Produktionsmechanikerin – Textil

Lernfelder Zeitrichtwerte
 

in Unterrichtsstunden

Nr. 1. Jahr 2. Jahr

1 Produktionsprozesse auf textile Produkte abstimmen 40

2 Textile Faserstoffe einsetzen 80

3 Herstellen von linienförmigen textilen Gebilden 40

4 Herstellen und Bearbeiten textiler Flächen 80

5 Produktionsprozesse überwachen 40

6 Textile Produkte nachstellen 80

7 Textile Materialien in Vorbereitungsprozessen einsetzen 40

8 Werkstoffe für Maschinenelemente bearbeiten 60

9 Maschinen und Anlagen warten 60

10 Textilien kundengerecht veredeln und aufmachen 40

Summe (560 Std.) 280 280

Lernfeld 1: Produktionsprozesse auf textile Produkte abstimmen 1. Ausbildungsjahr
 

Zeitrichtwert: 40 Stunden

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler übernehmen Verantwortung für den Produktionsprozess an ihrem Arbeitsplatz, indem 
sie sich der Bedeutung ihrer Aufgaben im Rahmen des textilen Wertschöpfungsprozesses bewusst werden.

Aus unterschiedlichen Quellen informieren sie sich über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten textiler Produkte, da­
bei entwickeln sie eine Vorstellung von der Bedeutung der Textilien in unserer Gesellschaft und stellen einen Zusam­
menhang her zwischen der Vielfalt textiler Produkte und den unterschiedlichen Anforderungen, die an diese gestellt 
werden. Bei der Recherche entwickeln sie Suchstrategien zum Auffinden geeigneter Informationen, diskutieren 
diese und beurteilen kritisch die Qualität unterschiedlicher Medien als Informationsquellen.

Sie gliedern den Wertschöpfungsprozess, stellen Produktionsprozesse von der Faser bis zum Fertigprodukt über­
sichtlich dar und ordnen, je nach Produktionsschritt, die entsprechenden Maschinen und Anlagen zu, indem sie die 
verschiedenen Maschinen und Anlagen zur Herstellung von linienförmigen textilen Gebilden sowie zur Herstellung 
und Bearbeitung textiler Flächengebilde und Verbundstoffe unterscheiden.

In diesen Prozess ordnen sie die Fertigung ein, die sie in ihrem jeweiligen Ausbildungsunternehmen branchenspezi­
fisch vorfinden, tauschen ihre bisherigen betrieblichen Erfahrungen aus und entwickeln dabei eine Vorstellung von 
der Bedeutung der eigenen Arbeit im Zusammenhang mit vor- und nachgelagerten Prozessstufen.

Inhalte:

Garne, Zwirne, textile Flächen, Verbundstoffe

Produktionsmaschinen/-anlagen

Informationsquellen

Interner Kunde
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Lernfeld 2: Textile Faserstoffe einsetzen 1. Ausbildungsjahr
 

Zeitrichtwert: 80 Stunden

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler setzten zielgerichtet verschiedene Faserstoffe im Produktionsprozess ein, um textilen 
Produkten dem Verwendungszweck entsprechende Eigenschaften zu verleihen.

Dazu teilen sie textile Faserstoffe in Naturfasern und Chemiefasern ein und ordnen diese gemäß ihrer Eigenschaften 
verschiedenen Einsatzgebieten zu.

Unter Anwendung von Suchstrategien informieren sie sich aus geeigneten Quellen über die Herkunft und Gewin­
nung verschiedener Naturfasern sowie die Herstellungsprinzipien der Chemiefasern, bereiten die Informationen auf, 
indem sie diese in geeigneter Weise darstellen, und präsentieren ihre Arbeitsergebnisse. Dabei wenden sie deut­
sche und fremdsprachliche Fachbegriffe an. Sie diskutieren die ökologischen und ökonomischen Zusammenhänge 
in Bezug auf die Gewinnung und die Verarbeitung der Faserstoffe sowie deren Gebrauch bis hin zu Möglichkeiten 
der Wiederverwertung. In diesem Zusammenhang reflektieren sie den eigenen sowie den in der Gesellschaft üb­
lichen Umgang mit textilen Produkten.

Sie erfassen und beschreiben die Eigenschaften der Faserstoffe, wobei sie geeignete Prüfverfahren anwenden. 
Durch Vergleichen der Eigenschaften textiler Faserstoffe treffen sie eine begründete Auswahl für einen bestimmten 
Verwendungszweck und nutzen dabei die Möglichkeit der Mischung von Faserstoffen zur Optimierung gewünsch­
ter Eigenschaften textiler Produkte.

Rohstoffangaben dokumentieren sie nach den gesetzlichen Vorgaben und geltenden Normen.

Sie führen fachbezogene Berechnungen durch, z. B. Faserstoffmengen, Handelsgewichte, Mischungsverhältnisse 
und Faserstoffkosten, Feinheit, Zugfestigkeit, Dehnung, Elastizität, Feuchtigkeitsaufnahme.

Inhalte:

Faserstoffe; Aufbau, Eigenschaften, Einsatzgebiete

Feinheitsbe- und umrechnungen

Ökologische Aspekte

Prüfvorschriften

Lernfeld 3: Herstellen von linienförmigen textilen Gebilden 1. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 40 Stunden

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler planen die Herstellung von Garnen und Zwirnen sowie deren Bearbeitung, z. B. Um­
spulen an den jeweiligen Produktionsmaschinen und prüfen die Qualität der entstandenen Produkte.

Sie unterscheiden linienförmige textile Gebilde wie Spinnfasergarne, Filamentgarne und Zwirne, analysieren deren 
Aufbau und dokumentieren die Ergebnisse.

Aus den Konstruktionsmerkmalen der verschiedenen Produkte leiten sie die entsprechenden Verfahren zu deren 
Herstellung und Bearbeitung ab, strukturieren Fertigungsprozesse, gliedern diese in einzelne Prozessstufen und 
ermitteln deren Aufgaben.

Dabei erfassen sie den Grundaufbau und die Wirkungsweise der dazugehörigen Produktionsmaschinen und -anla­
gen und ziehen Rückschlüsse auf die Bedeutung der notwendigen Baugruppen.

Aus Betriebsanleitungen, die auch fremdsprachlich vorliegen können, arbeiten sie exemplarisch Funktionsweisen 
von Sicherheitseinrichtungen heraus und reflektieren die Bedeutung der Bestimmungen des Arbeits-, Gesundheits- 
und Umweltschutzes.

Sie prüfen und bewerten die Qualitätsparameter der entstandenen linienförmigen textilen Gebilde wie Feinheit, 
Drehungszahl, Zugfestigkeit und führen darauf bezogene Berechnungen durch.

Inhalte:

Garne, Zwirne

Qualitätsdaten

Berechnungen

Maschinen

Anlagen
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Lernfeld 4: Herstellen und Bearbeiten textiler Flächen 1. Ausbildungsjahr
 

Zeitrichtwert: 80 Stunden

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler planen die Herstellung und Bearbeitung textiler Flächen an den jeweiligen Produk­
tionsmaschinen und prüfen die Qualität der entstandenen Produkte.

Sie analysieren textile Flächen und stellen deren Konstruktionsmerkmale in geeigneter Form entsprechend festge­
legter Normen dar, wobei sie auch berufsbezogene Anwenderprogramme nutzen. Dabei reflektieren sie die Not­
wendigkeit internationaler Normen.

Aus den Konstruktionsmerkmalen leiten sie die entsprechenden Verfahren zur Herstellung und Bearbeitung textiler 
Flächen ab, strukturieren Fertigungsprozesse, gliedern diese in einzelne Prozessstufen und ermitteln deren Aufga­
ben. Dabei verstehen sie den Grundaufbau und die Wirkungsweise der dazugehörigen Produktionsmaschinen und 
-anlagen und ziehen Rückschlüsse auf die zu erwartenden Eigenschaften der Produkte unter Beachtung der Mög­
lichkeiten und Grenzen in den jeweiligen Herstellungstechnologien. Aus Betriebsanleitungen arbeiten sie exempla­
risch Funktionsweisen von Sicherheitseinrichtungen heraus und reflektieren die Bedeutung der Bestimmungen des 
Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzes.

Die Schülerinnen und Schüler wählen Beurteilungskriterien für die verschiedenen textilen Flächen aus, prüfen, be­
werten und berechnen deren Produktmerkmale. Die Ergebnisse dokumentieren und interpretieren sie in Prüfproto­
kollen.

Inhalte:

Textile Flächen, z. B. Gewebe, Maschenwaren, Vliesstoffe

Bearbeiten von textilen Flächen, z. B. Besticken

Musteranalyse

Bindungen, Rapporte

Zeichnungen

Normen

Berechnungen

Lernfeld 5: Produktionsprozesse überwachen 1. Ausbildungsjahr
 

Zeitrichtwert: 40 Stunden

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler vergleichen Produktionsprozesse und arbeiten Möglichkeiten von Überwachungsein­
richtungen heraus. Dabei unterscheiden sie mechanische, elektrische, pneumatische und hydraulische Mess-, Kon­
troll-, Steuer- und Regeleinrichtungen und berechnen damit zusammenhängende physikalische Größen.

Sie erkennen die Bedeutung von Kontrolleinrichtungen zur Vermeidung von Fehlern, wobei sie verschiedene Signal­
formen unterscheiden und Funktionsweisen von Steuer- und Regelungen erfassen. Dazu lesen und skizzieren sie 
Schaltpläne und Blockschaltbilder. Sie wählen geeignete Steuerungs- sowie Regelungselemente aus und stellen 
Steuerungen und Regelungen exemplarisch dar.

Durch Einsatz von Kontrolleinrichtungen in Produktionssystemen erkennen sie Störungen, ermitteln Fehlerursachen 
mit Hilfe von Betriebsanleitungen und leiten Maßnahmen zur Fehlerbehebung ab. Sie beachten die geltenden Si­
cherheits- und Arbeitsschutzvorschriften.

Inhalte:

Elektronische Überwachungseinrichtungen

Steuern und Regeln

Störungen, Ursachen

Beheben von Störungen

Schaltpläne

Sicherheitsvorschriften
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Lernfeld 6: Textile Produkte nachstellen 2. Ausbildungsjahr
 

Zeitrichtwert: 80 Stunden

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler analysieren vorgegebene branchenspezifische textile Produkte, indem sie geeignete 
Prüfverfahren anwenden, und erarbeiten daraus Produktkennwerte für eine Fertigungsvorschrift.

Im Rahmen der Analyse ermitteln sie die für die Produktion benötigten textilen Ausgangsstoffe, bestimmen die 
Konstruktionsmerkmale und dokumentieren ihre Ergebnisse in branchenspezifischen Darstellungsformen entspre­
chend der geltenden Normen. Sie berechnen den Materialbedarf, bestimmen die notwendigen Produktionsmaschi­
nen und -anlagen, ermitteln deren technologische Daten und bereiten diese für eine Fertigungsvorschrift auf.

Anhand von Kundenmustern ermitteln sie Produktmerkmale und wählen entsprechende Prüfverfahren zur Siche­
rung der Produktqualität aus.

Sie reflektieren ihre Vorgehensweise, dokumentieren die Prozessschritte in Arbeitsanweisungen und berücksichti­
gen dabei die geltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften.

Inhalte:

Produktanalyse

Zeichnerische Darstellung

Berechnungen

Umsetzungsplan

Lernfeld 7: Textile Materialien in Vorbereitungsprozessen 
einsetzen

2. Ausbildungsjahr
 

Zeitrichtwert: 40 Stunden

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler leiten aus den branchenspezifischen Produktionsprozessen die erforderlichen Vorbe­
reitungsarbeiten, wie z. B. für Spinnerei, Weberei oder andere textile Branchen ab und bestimmen die dafür notwen­
digen Maschinen und Anlagen und erfassen dabei deren Grundaufbau und ihre Wirkungsweise.

Sie führen Materialeingangsprüfungen durch, setzen sich mit den Einflüssen auf die Produktqualität auseinander 
und bestimmen die Art der notwendigen Vorbereitungen des Materials.

Sie legen die für Produktionsprozesse benötigten Aufmachungen fest, wie z. B. Spulenart, Kettbaum oder Vlies und 
planen die Beschickung von Maschinen oder Anlagen unter Beachtung ökonomischer Aspekte, indem sie sich an­
hand der Auftragsunterlagen selbstständig über Material- und Einstellungsparameter informieren und die notwendi­
gen Berechnungen durchführen.

Sie planen den Bedarf an Materialträgern, Zubehör und Transporteinrichtungen, sichern den störungsfreien Ferti­
gungsablauf im Zusammenhang mit dem eingesetzten Material und dokumentieren die fertigungsbezogenen Da­
ten, um die Rückverfolgbarkeit sicherzustellen.

Inhalte:

Vorbereitungsprozesse

Lagerung

Logistik

Berechnungen
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Lernfeld 8: Werkstoffe für Maschinenelemente bearbeiten 2. Ausbildungsjahr
 

Zeitrichtwert: 60 Stunden

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler planen die Bearbeitung von Maschinenelementen aus unterschiedlichen Werkstoffen 
mit verschiedenen Methoden unter Berücksichtigung ökologischer und ergonomischer Gesichtspunkte.

Dazu informieren sie sich aus geeigneten Quellen über Werkstoffe, wie Metalle, Legierungen, Nichtmetalle und Ver­
bundstoffe, und vergleichen diese hinsichtlich ihrer Eigenschaften. Sie erfassen dabei den Zusammenhang zwi­
schen den Funktionen des Maschinenelementes und der Auswahl eines dafür geeigneten Werkstoffes.

Anhand von vorgegebenen oder selbst erstellten technischen Zeichnungen planen sie die Bearbeitung von Maschi­
nenelementen und führen die dafür notwendigen Berechnungen durch.

Sie bestimmen den Einsatz mechanischer Bearbeitungsmethoden, wie Drehen, Fräsen, Bohren, Biegen und Fügen, 
wählen geeignete Werkzeuge sowie Betriebs- und Hilfsstoffe aus und planen die Einrichtung ihres Arbeitsplatzes 
unter ergonomischen Gesichtspunkten.

Zur Ergebniskontrolle des bearbeiteten Maschinenelementes setzen sie geeignete Mess- und Prüfmethoden ein 
und berücksichtigen dabei Toleranzkriterien.

Bei allen Arbeiten lassen sie Vorsicht walten, beachten die Sicherheitszeichen und halten sich an die Bestimmungen 
zum Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz.

Inhalte:

Methoden zur Werkstoffbearbeitung

Betriebs- und Hilfsstoffe, Lagervorschriften

Arbeitsplatz einrichten

Messen

Berechnungen, z. B.: Dichte, Volumen, Masse

Ansichten von Werkstücken

Lernfeld 9: Maschinen und Anlagen warten 2. Ausbildungsjahr
 

Zeitrichtwert: 60 Stunden

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler erfassen die Bedeutung regelmäßiger Wartungsarbeiten für die Funktionserhaltung 
von Maschinen und Anlagen sowie deren Auswirkung auf die Qualität textiler Produkte. Sie bewerten die Wartungs­
maßnahmen unter den Gesichtspunkten Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz sowie Wirtschaftlichkeit.

Anhand von Maschinen- und Anlagenplänen, die auch fremdsprachlich vorliegen können, analysieren sie die Zu­
sammensetzung und Funktionsweise von technischen Systemen.

Nach branchenspezifischen Wartungsplänen erarbeiten sie systematische Vorgehensweisen zur Wartung von Bau­
gruppen und Maschinenelementen. Dabei unterscheiden sie die Maschinenelemente und ordnen diesen Funktio­
nen zu, wie Energie- und Stoffumsatz.

Zur Erhaltung dieser Funktionen bestimmen sie die notwendigen Wartungsarbeiten und wählen die dafür benötig­
ten Werkzeuge und Hilfsstoffe aus. Die Wartungsarbeiten dokumentieren sie in Checklisten.

Sie führen Berechnungen von Kenngrößen im Zusammenhang mit Verschleißerscheinungen durch.

Inhalte:

Maschinenelemente zum Verbinden, Übertragen und Umformen von Bewegungen

Antriebe

Pumpen

Verdichter

Wartungspläne

Berechnungen, z. B.: Zahnradgrößen, Reibungskraft, Drehmoment

Qualitätssicherung

Explosionszeichnungen lesen
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Lernfeld 10: Textilien kundengerecht veredeln und aufmachen 2. Ausbildungsjahr
 

Zeitrichtwert: 40 Stunden

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler bereiten textile Produkte je nach Kundenwunsch in geeigneter Aufmachung zur Wei­
terverarbeitung in der Veredelung oder zur Auslieferung vor.

Sie informieren sich über die Möglichkeiten die Eigenschaften der Textilien durch Veredeln zu verändern.

Sie stellen einen Zusammenhang her zwischen dem Verarbeitungszustand textiler Erzeugnisse, deren Aufmachung 
und der nachfolgenden Textilveredlungsmaßnahme. Dabei reflektieren sie die Bedeutung ihrer eigenen Arbeit für ein 
qualitätsgerechtes Ergebnis in nachgelagerten Produktionsprozessen.

Sie erarbeiten gemeinsam mit nachgelagerten Produktionsstätten oder Kunden Lagerungs-, Aufmachungs- und 
Transporteinheiten des erzeugten Produktes. Nach ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten wählen sie 
geeignete Verpackungen aus.

Für Identifizierung, Lagerung und Transport des Produktes kennzeichnen sie die Ware nach betriebsbedingten und 
kundenspezifischen Vorgaben.

Inhalte:

Farbgebung und Ausrüstung

Kurzzeichen, Pflegekennzeichen, Gütesiegel, Textilkennzeichnung

Abfallverwertung und -verwendung
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